
SEITE 1

BNatSchG 2009
unter besonderer Berücksichtigung

   der Abweichungsrechte der Länder

  Vortrag im Rahmen des 8. Geoforum
Forum „Umwelt und Recht“

8. Juni 2010 in Leipzig

Prof. Dr. Wolfgang Köck
Department Umwelt- und Planungsrecht



SEITE 2

BNatSchG 2009
unter besonderer Berücksichtigung
derAbweichungsrechte der Länder

- Überblick -

I. Rahmenbedingungen und Ziele der BNatSchG-Reform 2009

� Die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis ohne
Erforderlichkeitsprüfung mit Abweichungsbefugnis – ein
Novum im deutschen Verfassungsrecht

III. Grenzen der Abweichungsgesetzgebung, insbesondere
allgemeine Grundsätze des Naturschutzes

IV. Ermächtigungen für die Länder und Verweise auf das
Landesrecht im BNatSchG

V. Überblick über die Entwicklung in wichtigen Regelungs-
bereichen

 
VI. Fazit
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I. Rahmenbedingungen und Ziele
der BNatSchG-Reform 2009

Rahmenbedingungen

• Föderalismusreform (2006):  Konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit des
Bundes für die Sachmaterien Naturschutz und Landschaftspflege mit
Abweichungsbefugnis der Länder (Art. 74 Nr. 29 iVm Art. 72 Abs. 3 Nr. 2 GG)

31.12. 2009 – Bindung der Länder an das Rahmenrecht des Bundes läuft ab –
Befugnis der Länder zu eigenständiger Naturschutzgesetzgebung
(Art. 125 b Abs. 1 S. 3 GG)

• Abweichungsbefugnis als Risiko für Vereinheitlichun gsanliegen
Verhandlungsmacht der Länder gestiegen
Abstimmung von Eckpunkten zwischen Bund und Ländern: Wahrung des
Schutzniveaus – keine Verschärfung

• Scheitern des UGB-Prozesses (1. Februar 2009)

   Zersplitterung des Naturschutzrechts drohte
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I. Rahmenbedingungen und Ziele
der BNatSchG-Reform 2009

Ziele des Gesetzes (Gesetzesbegründung)

• Ersetzung des geltenden Rahmenrechts des Bundes durch Vollregelungen

• Vereinfachung und Vereinheitlichung des Naturschutzrechts mit dem Ziel, die
Verständlichkeit und Praktikabilität dieser Rechtsmaterie zu verbessern

• Ausdrückliche Benennung der allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes
?  Transparenz über abweichungsfestes Naturschutzrecht

• Umsetzung verbindlicher EG-rechtlicher Bestimmungen durch bundesweit
einheitliche Rechtsvorschriften

• Überführung bisher im Landesrecht normierter Bereiche des Naturschutzrechts in
Bundesrecht, soweit ein Bedürfnis nach bundeseinheitlicher Regelung besteht

Sicherung des Bestandes, nicht Fortentwicklung des
Naturschutzrechts
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II. Die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis ohne
Erforderlichkeitsprüfung mit Abweichungsbefugnis –

ein Novum im deutschen Verfassungsrecht

Was bedeutet konkurrierende Gesetzgebung?

• „Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben
die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange
und soweit  der Bund von seiner Gesetzgebungs-
zuständigkeit keinen Gebrauch gemacht hat“ (Art. 72
Abs. 1 GG)

• soweit der Bund von der Befugnis Gebrauch gemacht
hat:  ?  Sperrwirkung  für Länder
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II. Die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis ohne
Erforderlichkeitsprüfung mit Abweichungsbefugnis –

ein Novum im deutschen Verfassungsrecht

• Umfassende Sperrwirkung aber nur, soweit BNatSchG
als „erschöpfende Regelung“  zu qualifizieren ist;
?  Auslegung!
?  ausdrückliche Vorbehalte für Ländergesetzgebung
    sind wichtige Anhaltspunkte für eine erschöpfende
    Regelung des durch den Vorbehalt jeweils
    betroffenen spezifischen Regelungsbereiches

?  keinen Indizcharakter für andere Regelungs-
    bereiche des Gesetzes



SEITE 7

II. Die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis ohne
Erforderlichkeitsprüfung mit Abweichungsbefugnis –

ein Novum im deutschen Verfassungsrecht

Kompetenzrechtliche Einordnung des Naturschutzes

• Sachmaterie Naturschutz als Materie einer Vorranggesetz-
gebung des Bundes mit komplementärer Abweichungs-
befugnis der Länder  (Art. 72 Abs. 3 Nr. 2 GG)
?  Erfordernis bundesgesetzlicher Regelung wird unwiderlegbar
     vermutet (Art. 72 Abs. 2 GG)
?  Befugnis zur Abweichung als „Wertungswiderspruch“
    (Christoph Degenhart)
?  Konsequenz: Recht zur Abweichung als Ausnahme ist eng
    auszulegen
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III. Grenzen der Abweichungsgesetzgebung

1. Abweichungsrechte für die Sachmaterie Naturschutz  und
Landespflege

Grenze: Abweichungsfest sind  (Art. 72 Abs. 3 Nr. 2 GG)

• die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes
• das Recht des Artenschutzes
• das Recht des Meeresnaturschutzes

2. Abweichungsrechte  bei Bundesregelungen, die die Einrichtung
der Behörden  bzw. das Verwaltungsverfahren  regeln (sofern
Länder Gesetze als eigene Angelegenheit ausführen
(Art. 84 Abs. 1 S. 2 GG)
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III. Grenzen der Abweichungsgesetzgebung

Bezeichnung allgemeiner Grundsätze durch den Gesetzgeb er

• Ziele (§ 1 Abs. 1)

• Beobachtung von Natur und Landschaft (§ 6 Abs. 1)

• Landschaftsplanung – überörtlich und örtlich (§ 8)

• Eingriffsregelung – Vermeidungsgebot und vorrangige Realkompensation  (§ 13)

• Biotopverbund und Biotopvernetzung (§ 20)

• Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30)

• Betreten der freien Landschaft (§ 59 Abs. 1)
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III. Grenzen der Abweichungsgesetzgebung

Beispiele für die Regelung allgemeiner Grundsätze

§ 1
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege
(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage
für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden
Absätze so zu schützen, dass
1. die biologische Vielfalt,
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und

Landschaft
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und,
soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner
Grundsatz).
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III. Grenzen der Abweichungsgesetzgebung

Beispiele für die Regelung allgemeiner Grundsätze ( II)

§ 6
Beobachtung von Natur und Landschaft
(1) Der Bund und die Länder beobachten im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Natur
und Landschaft (allgemeiner Grundsatz).

Landschaftsplanung
§ 8
Allgemeiner Grundsatz

Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden als Grundlage
vorsorgenden Handelns im Rahmen der Landschaftsplanung überörtlich und
örtlich konkretisiert und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung
dieser Ziele dargestellt und begründet.
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III. Grenzen der Abweichungsgesetzgebung

Beispiele für die Regelung allgemeiner Grundsätze ( III)

Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft
§ 13
Allgemeiner Grundsatz
Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind
vom Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare
erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder
Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch
einen Ersatz in Geld zu kompensieren.
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III. Grenzen der Abweichungsgesetzgebung
 Beispiele für die Regelung allgemeiner Grundsätze (IV)

Biotopverbund und Biotopvernetzung; geschützte Teil e von Natur und Landschaft
§ 20
Allgemeine Grundsätze

(1) Es wird ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) geschaffen, das mindestens
10 Prozent der Fläche eines jeden Landes umfassen soll.

(2) Teile von Natur und Landschaft können geschützt werden
1. nach Maßgabe des § 23 als Naturschutzgebiet,
2. nach Maßgabe des § 24 als Nationalpark,
3. als Biosphärenreservat,
4. nach Maßgabe des § 26 als Landschaftsschutzgebiet,
5. als Naturpark,
6. als Naturdenkmal oder
7. als geschützter Landschaftsbestandteil.
(3) Die in Absatz 2 genannten Teile von Natur und Landschaft sind, soweit sie geeignet
sind, Bestandteile des Biotopverbunds.
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III. Grenzen der Abweichungsgesetzgebung

Zum Verständnis allgemeiner Grundsätze des Naturschu tzes

• Länder dürfen keine Regelungen zu allgemeinen Grundsätzen treffen, sondern
haben in ihrer Gesetzgebung den „Rahmen“ der allgemeinen Grundsätze des
Bundesgesetzes zu beachten

• Setzt die Geltung „allgemeiner Grundsätze“ eine explizite Regelung durch den
Bundesgesetzgeber voraus?  ?  streitig

? eine Ansicht: Bundesgesetzgeber darf selbst regeln, welche allgemeinen
  Grundsätze gelten sollen

? andere Ansicht: ob eine Regelung als allgemeiner Grundsatz des
  Naturschutzes anzuerkennen ist, bestimmt sich nach materiellen
  Kriterien , insbesondere nach der Regelungskonzeption des
  Gesetzgebers , unabhängig von der Bezeichnung
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III. Grenzen der Abweichungsgesetzgebung

• Sonstige Anforderungen an allgemeine Grundsätze des
Naturschutzes

?  allgemein , d.h. nicht auf besondere örtliche Naturschutz-
     erfordernisse bezogen, sowie
?  ausgestaltungsfähig  und ausgestaltungsbedürftig

Grundsätze sind keine unmittelbar anwendbaren Regeln, sondern
dahinter stehende grundlegende Prinzipien, wie z.B. das Prinzip
eines abgestuften Schutzes von besonders schutzwürdigen
Flächen, das Prinzip der planerischen Vorsorge zum Schutz von
Natur und Landschaft oder der Grundsatz der Vermeidung und
der Realkompensation von Beeinträchtigungen (Ramsauer)
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III. Grenzen der Abweichungsgesetzgebung

• Einfachgesetzliche Ausgestaltung der allgemeinen
Grundsätze durch den Bundesgesetzgeber beachtet die
rechtlichen Erfordernisse
?  erzeugen Bindungswirkung für die Länder

• Ist die einfachgesetzliche Ausgestaltung der allgemeinen
Grundsätze erschöpfend?

Prinzip eines flächendeckenden Mindestschutzes auch auf
landwirtschaftlich genutzten Flächen?
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III. Grenzen der Abweichungsgesetzgebung

Anforderungen an abweichende Regelungen der Länder

• Literatur: Unterschiedliche Auffassungen
? „Negativgesetzgebung ausgeschlossen“ („§ x gilt nicht“)

? Abweichungsregelung schon dann, wenn durch Landesgesetz
  bestimmte Bundesregelungen lediglich außer Kraft gesetzt
  werden

• Eigene Auffassung:  Länder müssen die Möglichkeiten haben,
einzelne Bundesregelungen außer Kraft zu setzen, ohne zugleich
eine eigene Sachregelung zu treffen
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III. Grenzen der Abweichungsgesetzgebung

Sonstige Grenzen einer Abweichungsgesetzgebung

? Anwendungsvorrang des Europarechts

? Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens (Art. 20 Abs. 1 GG)
   als föderatives Mißbrauchsverbot

Die Länder haben alles zu unterlassen, was die Bundespflicht zur
Umsetzung europäischen Gemeinschaftsrechts erschwert oder
unmöglich macht.
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IV. Ermächtigungen für die Länder und Verweise auf
das Landesrecht

• Verordnungsermäch-
tigungen für Länder

• Verfahren Aufstellung
  Landschaftspläne (§ 10 V)

•  Verfahren Eingriffsregelung
  (§ 17 XI)

•  Allgemeine Anforderungen an
Bewirtschaftungsvorgaben für die
  Landwirtschaft (§ 54 X)

Beispiel
§ 10 Abs. 5 BNatSchG

Die Zuständigkeit, das Verfahren
der Aufstellung und das
Verhältnis von Landschafts-
programmen und Landschafts-
rahmenplänen zu Raumordnungs-
plänen richten sich nach
Landesrecht.
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IV. Ermächtigungen für die Länder und Verweise auf
das Landesrecht

Sonstige Regelungsermächti-
gungen für Länder

•  Ausnahmen von allgemeinen
artenschutzrechtlichen Verboten
(§ 39 II)

•  Billigkeitsausgleich
  (§ 68 IV)

Beispiel
§ 39 Abs. 2 BNatSchG

Vorbehaltlich jagd- oder
fischereirechtlicher
Bestimmungen ist es verboten,
wild lebende Tiere und Pflanzen
der in Anhang V der Richtlinie
92/43/EWG aufgeführten Arten
aus der Natur zu entnehmen. Die
Länder können Ausnahmen von
Satz 1 unter den Voraussetzungen
des § 45 Absatz 7 oder des
Artikels 14 der Richtlinie RL
92/43/EWG zulassen.
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IV. Verweise auf das Landesrecht im BNatSchG

• Anforderungen an Kompensation von Eingriffen (§ 15 VII)

• Maßnahmenbevorratung Eingriffsregelung (§ 16 II)

• Form und Verfahren der Unterschutzstellung von Gebieten
(§ 22 II)

• Registrierung und Kennzeichnung geschützter Gebiete
(§ 22 IV; 30 VII)

• Befugnisse bei Betretung von Grundstücken (§ 65 III)
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V. Überblick über die Entwicklung
in wichtigen Regelungsbereichen  (I)

• Neufassung der Zielvorschrift , um Verwechslungen mit der neu geschaffenen
Kategorie der allgemeinen Grundsätze auszuschließen (§ 1)

• Weiterhin keine Konkretisierung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis

• Neufassung einer Reihe von von Begriffsbestimmungen  (§ 7):
?  insbesondere im Bereich des Artenschutzes

• ?  keine Definition des Projektbegriffs im Sinne des europ. Naturschutzrechts

• Aufhebung des Flächendeckungsprinzips bei der Landschaftsplanung
(§ 11 Abs. 2 S. 1 )

• Eingriffsregelung  (§§ 13-17)
?  Festschreibung des Naturraumkonzepts bei Ersatzmaßnahmen
     (§ 15 Abs. 2 S. 2)
?  erhöhter Schutz für landwirtschaftliche Flächen bei Flächeninanspruchnahme
     für Zwecke der Kompensation (§ 15 Abs. 3)
?  Bundesregelung über Ersatzzahlung (§ 15 Abs. 6)
?  Bundesregelung über Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen (§ 16  I)
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V. Überblick über die Entwicklung
in wichtigen Regelungsbereichen  (II)

• Biotopverbund : keine Weiterentwicklung der bisherigen
rahmenrechtlichen Vorschriften (§ 21)

• Gesetzlich geschützten Biotope , hier u.a.
Investitionsschutzklausel (§ 30 Abs. 6)

• Natura 2000 : Schutzverbesserungen im Bereich
Verschlechterungsverbot (§ 33); Anzeigepflicht für Projekte, die
keiner behördlichen Gestattung bedürfen (§ 34 Abs. 6), aber
keine Klarheit über Projekteigenschaft

• Artenschutz : Neuregelung des Themenfeldes „invasive Arten“ (§
40); weiterhin kein sicherer Rechtsboden für landwirtschaftliche
Tätigkeit (§ 44 Abs. 4)
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VI.  Fazit

¦  BNatSchG und Länderrechte

• BNatSchG hindert Länder nicht an eigener Gesetzgebung, soweit
Bundesregelung nicht erschöpfend

• Bundesrecht eröffnet den Ländern eine Vielzahl von
Ausgestaltungsmöglichkeiten und verweist häufig auf
Landesrecht

• Länder haben darüber hinaus Abweichungsrechte, müssen dabei
aber insbesondere die allgemeinen Grundsätze des
Naturschutzes beachten
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VI. Fazit

¦  Wirksamer Naturschutz durch BNatSchG?

• Kein nationaler Biotopverbund als Bundesplanung

• Grundsätze guter fachlicher Praxis verharren im Zustand
„symbolischer Umweltpolitik (Gellermann)

• Keine Beseitigung der Rechtsunsicherheit bei landwirtschaftlicher
Tätigkeit mit Blick auf europäischem Gebiets- und Artenschutz

• Integration von Naturschutzpolitik in Agrarpolitik bleibt wichtigste
Aufgabe des Naturschutzes ?  sie gestaltet sich wesentlich
außerhalb des Naturschutzrechts


